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LEGAL UPDATE COMPLIANCE / GELDWÄSCHEPRÄVENTION 

Frankfurt/Köln, 16.01.2026 

Transparenzregister: Mehr Klarheit , aber neue 

praktische Unsicherheiten 

Arne Engels, Katarina Gemmerich 

Das Transparenzregister bleibt ein zentrales 

Element der Geldwäscheprävention. Auch 

wenn gesetzliche Änderungen und Grundsatz-

entscheidungen nicht in kurzen Abständen er-

folgen, entwickeln sich Auslegung und Verwal-

tungspraxis weiter. Wir informieren kontinuier-

lich über diejenigen Entwicklungen, die für die 

Praxis tatsächlich relevant sind. 

Ein solcher Anlass liegt nun vor: Während die 

Einschränkung der Einsicht in das Transparenz-

register auf europäischer Ebene bereits seit 

2022 feststeht, bringt eine aktuelle Entschei-

dung des VG Köln erstmals konkrete Klarheit 

zum Umgang mit Unstimmigkeitsmeldungen. 

Diese Entscheidung bildet den Schwerpunkt 

dieses Legal Updates. 

Einschränkung der Registereinsicht: ge-

festigter Rechtsrahmen seit 2022 

Bekannt dürften die Entscheidungen des EuGH 

vom 22. November 2022 sein, mit denen die bis 

dahin vorgesehene allgemeine Einsicht der Öf-

fentlichkeit in das Transparenzregister einge-

schränkt wurde (vgl. unser Legal Update vom 

09.12.2022). 

In Deutschland regelte § 23 Abs. 1 Satz 1 GwG 

die Einsicht in das Transparenzregister und er-

laubte in Nr. 3 auch den Zugriff für alle Mitglie-

der der Öffentlichkeit. Nach der Rechtspre-

chung des EuGH ist diese Regelung jedoch mit 

den datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht 

vereinbar. Seitdem gilt: Die Einsicht in Daten 

Dritter setzt eine Begründung und ein berech-

tigtes Interesse voraus. 

An diesem Grundsatz hat sich seither nichts ge-

ändert. Ergänzend hat die registerführende 

Stelle im Dezember 2025 lediglich verfahrens-

rechtliche Erleichterungen für Geschäftsleiter 

eingeführt, die ihre eigenen Eintragungen nun 

einfacher einsehen können. Nötig ist hierfür ein 

Account, der auf den Geschäftsleiter in der Ge-

sellschaft angelegt wurde. 

Der rechtliche Rahmen zur Einsicht in das 

Transparenzregister ist damit weitgehend ge-

klärt – die eigentlichen praktischen Unsicherhei-

ten liegen inzwischen an anderer Stelle. 

Verwaltungsrechtlicher Rahmen bleibt 

maßgeblich 

Bereits 2023 hat das OVG Münster klargestellt, 

dass Fragen rund um Pflichten nach dem Trans-

parenzregister dem allgemeinen Verwaltungs-

recht zuzuordnen sind – selbst dann, wenn ihre 

Klärung mittelbar Auswirkungen auf ein mögli-

ches Bußgeldverfahren hat. 

Diese Einordnung bildet den rechtlichen Hinter-

grund für die nunmehr aktuelle Entscheidung 

des VG Köln und ist für deren Verständnis von 

Bedeutung. 

https://www.goerg.de/de/aktuelles/veroeffentlichungen/09-12-2022/ss-23-abs-1-s-1-nr-3-gwg-verstoesst-gegen-europarecht-oder-abfragen-der-allgemeinheit-aus-dem-transparenzregister-verstossen-gegen-europaeische-grundrechte
https://www.goerg.de/de/aktuelles/veroeffentlichungen/09-12-2022/ss-23-abs-1-s-1-nr-3-gwg-verstoesst-gegen-europarecht-oder-abfragen-der-allgemeinheit-aus-dem-transparenzregister-verstossen-gegen-europaeische-grundrechte
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Unstimmigkeitsmeldungen: Klärung 

zentraler Praxisfragen durch das VG 

Köln 

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2025 hat das 

VG Köln eine bislang ungeklärte und für die Pra-

xis hochrelevante Frage beantwortet: Besteht 

für registerpflichtige Rechtseinheiten eine buß-

geldbewehrte Pflicht, im Rahmen einer Unstim-

migkeitsmeldung Nachweisdokumente an die 

registerführende Stelle zu übermitteln? 

Die Entscheidung fällt klar aus – und verschiebt 

den bisherigen Fokus deutlich. 

Keine bußgeldbewehrte Pflicht zur Vorlage 

von Dokumenten 

Ausgangspunkt des Verfahrens war die Auffor-

derung der registerführenden Stelle an eine re-

gisterpflichtige Gesellschaft, Unterlagen zur 

Klärung einer Unstimmigkeitsmeldung vorzule-

gen. Nachdem dies nicht erfolgte, schaltete die 

registerführende Stelle die Aufsichtsbehörde 

ein, die ihrerseits konkrete Dokumente anfor-

derte. 

Das VG Köln stellt hierzu fest: 

▪ Die einschlägigen Bußgeldtatbestände des 

§ 56 GwG richten sich ausschließlich an 

Verpflichtete, nicht jedoch an die register-

pflichtige Rechtseinheit selbst. 

▪ Soweit das Gesetz die Einholung von „An-

gaben“ verlangt, umfasst dies nach seinem 

Wortlaut nicht automatisch Belege oder 

Nachweise. 

▪ Auch die Aufsichtsbehörde verfügt in dieser 

Konstellation über keinen eigenen durch-

setzbaren Auskunftsanspruch, da sie ledig-

lich die Rechtsaufsicht über die registerfüh-

rende Stelle ausübt. 

Damit verneint das Gericht ausdrücklich einen 

bußgeldbewehrten Anspruch auf Übersendung 

von Nachweisdokumenten durch die register-

pflichtige Gesellschaft im Rahmen einer Un-

stimmigkeitsmeldung. 

Praktische Folge: offene Prüfvermerke 

statt Sanktionen 

Die Entscheidung bedeutet jedoch nicht, dass 

eine Nichtvorlage folgenlos bleibt. Das VG Köln 

weist darauf hin, dass in diesem Fall der Ab-

schluss der Prüfung einer Unstimmigkeitsmel-

dung nicht im Transparenzregister vermerkt 

werden kann. Stattdessen bleibt sichtbar, dass 

eine Unstimmigkeitsmeldung noch läuft. 

Ob und in welchem Umfang ein solcher Prüfver-

merk im Geschäftsverkehr zu Nachteilen führt, 

ist offen. Jedenfalls dürfte ein bloßer Hinweis 

auf eine laufende Prüfung – bei ansonsten un-

auffälligen Eintragungen – für sich genommen, 

keine tragfähige Grundlage für die Ablehnung 

oder Beendigung von Geschäftsbeziehungen 

sein. 

Verlagerung des praktischen Drucks auf 

Verpflichtete 

Die eigentliche Trageweite der Entscheidung 

zeigt sich an anderer Stelle: 

Nach Auffassung des VG Köln befinden sich die 

relevanten Unterlagen regelmäßig bei demjeni-

gen, der die Unstimmigkeitsmeldung erstattet 

hat. Dieser – als Verpflichteter nach dem GwG 

– bleibt weiterhin tauglicher Adressat von Buß-

geldvorschriften. 

Für die Praxis bedeutet dies: 

▪ Die registerführende Stelle wird künftig ver-

stärkt beim meldenden Verpflichteten nach-

fassen. 

▪ Bußgeldandrohungen sind hier weiterhin 

möglich. 

▪ Offen bleibt, wie mit Fällen umzugehen ist, 

in denen eine Vorlage objektiv nicht möglich 

ist – eine Frage, zu der weitere Entschei-

dungen zu erwarten sind. 
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Ergänzend: Neue Meldepflichten bei 

Immobilien (§ 23b GwG) 

Abschließend sei auf den seit 1. Januar 2026 

geltenden § 23b GwG hingewiesen. Danach 

müssen Behörden, bestimmte Verpflichtete so-

wie Notare Abweichungen zwischen den im 

Transparenzregister zugänglichen Immobilien-

angaben und ihren eigenen Erkenntnissen un-

verzüglich melden (vgl. unser Legal Update vom 

01.02.2023). 

Der Begriff der Abweichung ist weit zu verste-

hen und erfasst auch rein formale Unstimmig-

keiten wie veraltete Firmierungen oder Schreib-

weisen. Gerade bei Immobilientransaktionen 

empfiehlt sich daher eine frühzeitige Überprü-

fung der Registereintragungen. 

Kurzfazit 

▪ Die rechtlichen Grundlagen zur Registerein-

sicht sind seit 2022 gefestigt. 

▪ Der entscheidende neue Impuls kommt aus 

der Entscheidung des VG Köln. 

▪ Sie bringt Klarheit für registerpflichtige Un-

ternehmen, 

verschiebt aber Risiken und Pflichten stär-

ker auf die Verpflichteten. 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen je-

derzeit zur Verfügung –wir unterstützen und be-

raten Sie gern! 

 

Hinweis 

Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetz en. Sprechen 

Sie bei Fragen bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor RA Arne Engels unter +49 221 33660-210 oder 

aengels@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 

Wir verwenden das generische Maskulinum und sehen von einer Nennung aller Geschlechtsidentitäten ab, damit dieser Text besser  lesbar ist, 

und meinen damit ausdrücklich jeden in jeder Geschlechtsidentität.  
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